
Beschlussvorlage über die Prüfung der Jahresrechnung 2017 des 

Breitbandzweckverbands im Amt Süderbrarup 

Sachverhalt: 

Im Vorwege wurden allen Mitgliedern der Verbandsversammlung folgende Unterlagen 

zugesandt. 

1. Jahresabschluss, beinhaltet: 

- die Bilanz (Darstellung des Vermögens und Schulden),  

- die Ergebnisrechnung (Darstellung der Erträge und Aufwendungen)  

- die Finanzrechnung ( Darstellung der Ein- und Auszahlungen)  

         2. Produktrechnung 

3. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel 

 

Die Verbandsversammlung hat gem. § 5 GKZ i.V.m. § 93 und 94 der Gemeindeordnung den 

Jahresrechnung zur beschließen und gem. § 44  Gemeindehaushaltsverordnung Doppik. 

i.V.m. §95n Gemeindeordnung über die Verwendung des Ergebnisses zu entscheiden. 

 

Der ständige Ausschuss vom BZVAS empfiehlt der Verbandsversammlung  folgenden 

Beschluss zu fassen: 

Die Prüfung des Jahresabschluss 2017 ergibt keine Beanstandungen. 

und stellt fest: 

1. a)   Das Saldo der Finanzrechnung beträgt :               95.518,28 €  

b) Der Endbestand der liquiden Mittel 31.12. ergibt:     95.518,28 € 

c) Das Saldo der Ergebnisrechnung beträgt:            -4.375,78 €  

2. Die Verbandsversammlung beschließt das Ergebnis wie folgt zu verwenden: 

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.375,78 € wird der Ergebnisrücklage entnommen. 

 


